
GBL - Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal
Fellenbergstrasse 218, 8047 Zürich

Wichtige Punkte der GBL-Hausordnung

© GBL

Es dürfen keine sachfremden Gegenstände in
den allgemeinen Räumen abgestellt werden.

Es ist zu den folgenden Zeiten besonders Rücksicht 
zu nehmen auf die Nachbarschaft:
° Nachtruhe           von 22.00 bis 07.00 Uhr
° Mittagsruhe        von 12.00 bis 13.30 Uhr

Die Reinigung von Waschküchen und Trocknungsräumen
nach deren Benützung ist Sache des/der Mieter/in.

Die Haltung von Hunden ist generell nicht gestattet.

Das Grillieren mit Holz- und Holzkohle auf den Balkonen,
Terrassen und Gartensitzplätzen ist untersagt.

Gefüllte Kehrichtsäcke dürfen weder im Treppen-
haus noch auf Balkonen und Gartensitzplätzen 
zwischendeponiert werden.

Parabolantennen werden nur insofern geduldet, als
diese Vorrichtungen von aussen nicht sichtbar sind.


